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Abfragen zur Güf{igkeit über ryww.bzst.de; für telefonische Rücl<fragen 089 55899100 zum Orlstarif

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48 b Abs. 1 Satz 1 des
Ei n komme nsteuergesetzes (ESIG )

Name, Anschrift Firma Hill Brandschutz-Technik, Weinbergstr. 63, 96472 Rödental
Rect'rtsform Einzelunternehmen

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht zum
Steuerabzug nach § 48 Abs. 1 EStc.befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt vom 25.02.2022 bis zum 24.42,2025.

Wichtiqer Hinweisi
Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie für bestimmte Bauleistungen gilt. lst die
Bescheinigung für einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausgehändigt werden. Das Originat ist mit Dienstsiegel und Sicher-
heits-Nummer versehen.
Der Leistungsempfänger hat die Mögtichl«eit, sich durch eine Prüfung der Gültigkeit der Freistellungsbescheinigung über
ein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu verschaffen. Diese Prüfung kann durch eine lnternetabfrage beim
Bundeszentralamt für Steuern (www.bzst"de) erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicheft und
bei einer lnternetabfrage den Leistungsempfängern bekannt gegeben. Bestätigt das Bundeszentralamt für Steuern die Gültigkeit
nicht oder kann der Leistungsempfänger eine lntemetabfrage nicht durchführen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der
Freistellungsbescheinigung angegebenen Finanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer lnternetabfrage beim
Bundeszentralamt für Steuern oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für sich allein keine zur Haftung führende grobe
Fahriässigkeit.
Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhalb des o.g. Gültigkeitszeitraumes und/ oder für die o.g.
Bauleistungen geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistungsempfängers mit Gegenanspruchen gegenüber dem
LeiSenden steht einer Zahlung gleich.

Der Widerruf dieser Bescheinigung bteibt vorbehatten.

Mit freundlichen Grüßen

lhr Finanzamt
(Dieses Schrelben wurde rnaschinett erstettt und rst ohne Unterschrift güttig.)

Datenschutzhinweis
lnformationen über die Verarbe itung pe rsonenbezogener Date n in der Steue rverwaltung und über hre Rechte nach der Daten-
schutz-Grund verordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem a llgemeinen lnformati-
onsschreibe n der Finanzverwa Itung. Dieses I nformati onsschrei ben finden Sie unter Uftl /V finanzamt. de (unter der R ubrik Date n-

oder er h a Iten Sie bei hrem F inanzamt.

Dienstgebäude Öffnungszeiten Service-Zentrum:
Rodacher Str. 4 Mo - Mi 08.00 - 13.00 Uhr
96450 Coburg Donnerstag 08.00 - 17.00 Uhr

Freitag 08.00 - 12.00 Uhr
Alle anderen Arbeitsgebiete nur

Telefax 09561 nachtelefonischerVereinbarung.

646 -130 Haupt- Fax a482 Körperschaften
-430 Vollstreckung -575 Betriebsprüfung

Kreditinstitut IBAN
Deutsche Bundesbk, Fil. Nürnberg DE98 7600 0000 00ZZ 0015 CI2

Sparkasse Coburg-Lichtenfels DE84 7835 0000 0092 5017 33
HypoVereinsbank, Fil. Lichtenfels DE1577V2 0070 0012 17SB 50

E-Mail lnternet
postslelle.fa-co@fi nanzamt.bayern.de www.fi nanzamt-coburg.de
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